
  

Sitzung des Hauptausschusses der Wallfahrtsstadt Werl 

Nr. 02/2016 am 03.03.2016 

 
II. Nichtöffentliche Sitzung  

 
Tagesordnung: 
 

TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  

 1 437 Verkauf Baugrundstück „Unnaer Straße“ 
 
 2 440 Vergabe der Plakatierungen im Stadtgebiet Werl  

   (Vorlage wird nachgereicht) 
 

 3  Mitteilungen 
   
 4  Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  437 
 

TOP              

 

 

      
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

03.03.2016 

      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von 84.500 € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von 18.007,50 €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 15.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Recht- u. Immob  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 30.23-Fi      

 

Titel: Verkauf Baugrundstück Unnaer Straße 
 
Sachdarstellung: 
Die ehemalige Spielplatzfläche am Stichweg Unnaer Straße wurde 2013 durch die 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 als „Allgemeines Wohngebiet“ festge-
setzt. Nach dem Änderungsbeschluss wurde das 686 m² große Grundstück durch 
Insertionen zum Kauf angeboten. Da das Grundstück in unmittelbarer Nähe zur B 1 
liegt und sich im Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze eine durch eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit abzusichernde öffentliche Kanalleitung befindet, 
ließ sich das Objekt trotz mehrerer Kaufanfragen nicht vermarkten.  
 
Nunmehr liegen der Verwaltung zwei Kaufpreisangebote von Herrn David Genc und 
von Herrn Tobias Rienäcker vor. Herr Genc hat ein Kaufpreisangebot  in Höhe von 
80.000 € (116,82 €/m²) unterbreitet. Das von Herrn Rienäcker eingereichte Kaufan-
gebot beläuft sich auf  84.500 € (123,18 €/m²). 
 
Der vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Soest ermittelte Bo-
denrichtwert 2015 beträgt für Wohnbaugrundstücke in diesem Bereich 105 €/m². 
 
Bilanziert ist das ehemalige Spielplatzgrundstück mit 18.007,50 €. 
 
Da eine ca. 92 m² große Grundstückfläche mit einem Kanalleitungsrecht zu Guns-
ten der Wallfahrtsstadt Werl belastet und mit höheren Kaufpreisangeboten nicht 
mehr gerechnet wird, hält die Verwaltung den von Herrn Tobias Rienäcker, Morg-
nerstraße 9, 59457 Werl, angebotenen Kaufpreis in Höhe von 84.500 € für ange-
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messen und schlägt dem Hauptausschuss den Verkauf des Grundstücks an Herrn 
Rienäcker vor. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das insgesamt 686 m² große Grundstück Gemarkung Werl, Flur 25, Flurstücke  415, 
416 und 660, wird an Herrn Tobias Rienäcker, Morgnerstraße 9, 59457 Werl, veräußert. 
Der Kaufpreis beträgt 84.500 €. Die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung 
trägt der Käufer. 
 
 

 

 
Kanalleitungsrecht 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  434 
 

TOP                   
 

 

      
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

03.03.2016 

16.03.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 15.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 32  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 37.10.02      

 

Titel:  
 

Erlass der Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Erhebung von Kos-
tenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Werl 

vom 16.03.2016 mit Anlage 
 
Sachdarstellung: 

 
Mit Datum vom 01.01.2016 wurde das bestehende Gesetz über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung (FSHG)  durch das neue Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgelöst. 
 
Aufgrund dessen müssen die bestehenden Satzungen im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehr, die auf der Rechtsgrundlage des FSHG erlassen worden sind, auf die 
nunmehr gültige Rechtsnorm des BHKG gestützt werden. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl ist gem. § 3 Abs. 1 BHKG verpflichtet, als gemeindlich 
Einrichtung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuer-
wehr vorzuhalten. Die ihr hieraus erwachsenden Kosten muss die Stadt gem. § 50 
Abs. 1 BHKG selbst tragen. 
 
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr die der Wallfahrtsstadt Werl nach dem BHKG 
obliegen sind grundsätzlich unentgeltlich, sofern sie nicht in § 52 Abs. 2 BHKG 
ausdrücklich erfasst sind. In diesen dort aufgeführten Fällen, kann die Stadt Ersatz 
der ihr durch Einsätze entstandenen Kosten verlangen. 
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Das neue BHKG sieht im Bereich des Kostenersatzes im Vergleich zum früheren 
FSHG folgende Änderungen vor: 
 

 Ein Verursacher kann nunmehr nicht nur beim vorsätzlichen Herbeiführen ei-
nes Schadens oder einer Gefahr zum Kostenersatz herangezogen werden, 
sondern es reicht ein grob fahrlässiges Handeln aus. 

 Bei Bränden in Industrie- und Gewerbebetrieben können die besonders kos-
tenintensiven aufgewandten Sonder- und Sondereinsatzmittel in Rechnung 
gestellt werden. 

 Bei Fehlalarmierungen können nunmehr nicht nur die vorsätzlich grundlosen 
sondern auch die in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen veranlassten 
Alarmierungen zum Kostenersatz herangezogen werden. 

 
Die gesetzlichen Änderungen sowie die Änderungen des vorbezeichneten Kosten-
ersatzkatalogs, sind in die Satzung und speziell in § 2 Abs. 2 der Satzung ent-
sprechend angepasst worden (siehe neue Fassung). 
 
Eine Anpassung der aufgeführten Kostentarife wird in regelmäßigen Abständen 
erfolgen. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die als Anlage beiliegende Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Erhebung 
von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Wallfahrtsstadt Werl wird beschlossen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 

zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  435 
 

TOP                   

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

03.03.2016 

16.03.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 
Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 

durchschnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 
 

Datum: 15.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 32  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 37.31.01      

 

Titel:  

 

Erlass der Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Erhebung von 

Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige 

brandschutztechnische Leistungen in der Wallfahrtsstadt Werl vom 

16.03.2016 mit Anlage 

 
Sachdarstellung: 

 

Mit Datum vom 01.01.2016 wurde das bestehende Gesetz über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung (FSHG)  durch das neue Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgelöst. 
 
Aufgrund dessen müssen die bestehenden Satzungen im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehr, die auf der Rechtsgrundlage des FSHG erlassen worden sind, auf die 
nunmehr gültige Rechtsnorm des BHKG gestützt werden. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl ist gem. § 26 Abs. 1 BHKG verpflichtet Gebäude, Betriebe 

und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder 
im Schadensfall eine große Anzahl von Personen oder bedeutenden Sachwerte 
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gefährdet werden können, im Hinblick auf die Belange des Brandschutzschutzes zu 

prüfen (Brandverhütungsschau). Diese Brandverhütungsschauen sind nunmehr 
beginnend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je nach Gefährdungsgrad in 
Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen.  
Die Aufnahme einer Prüffrist von sechs Jahren (früher 5 Jahre) erfolgte durch den 
Gesetzgeber mit dem Ziel, eine Angleichung an die Prüfungsfristen der 
Bauaufsichtsbehörden nach der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen 
und wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbaute, zu erreichen. 
 
Die gesetzlichen Änderung sowie die Änderung der Prüffrist (§ 5 Abs. 1 der 

Satzung) sind entsprechend angepasst worden (siehe neue Fassung). 
 
Eine  Anpassung der aufgeführten Gebührensätze wird in regelmäßigen Abständen 
erfolgen.  

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Die als Anlage beiliegende Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige 
brandschutztechnische Leistungen in der Wallfahrtsstadt Werl vom 16.03.2016  
wird beschlossen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 

zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  436 
 

TOP                   

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

03.03.2016 

16.03.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 
Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 

durchschnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 
 

Datum: 15.02.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 32  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 37.10.02      

 

Titel:  

 

Erlass der Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich 

selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

Werl 16.03.2016 mit Anlage 

 
Sachdarstellung: 

 
Mit Datum vom 01.01.2016 wurde das bestehende Gesetz über den Feuerschutz 

und die Hilfeleistung (FSHG)  durch das neue Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgelöst. 
 
Aufgrund dessen müssen die bestehenden Satzungen im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehr, die auf der Rechtsgrundlage des FSHG erlassen worden sind, auf die 
nunmehr gültige Rechtsnorm des BHKG gestützt werden. 
 
Beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr haben gegenüber 
der Wallfahrtsstadt Werl einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen 

durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der 
Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde entsteht.  
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Durch gemeindliche Satzung ist ein Höchstbetrag festzulegen, der als 

Verdienstausfallpauschale in diesen Fällen gezahlt wird. Als Regelstundensatz gilt 
hier weiterhin ein Betrag von 15,34 €, der Höchstbetrag der 
Verdienstausfallpauschale beläuft sich wie zuvor auf 35,79 € pro Stunde. 
 
Die gesetzlichen Änderungen wurden in die bestehende Satzung entsprechend 
angepasst (sh. neue Fassung). 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die als Anlage beiliegende Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Festsetzung 
des Verdienstausfalls der beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr Werl vom 16.03.2016 wird beschlossen. 

 
 


